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Betreff 
Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft nach § 22 Abs. 1 SGB II und § 29 
Abs. 1 / § 42 Satz 1 Nr. 2 SGB XII 

I. Beschluss 

 
Gremium Beirat für Sozialhilfe, Sozial- und Seniorenangelegenheiten  
 
Datum 10.2.2006 
 

Abstimmungsergebnis 

mit Mehrheit einst. 
angen. abgel. 

Ja- 
Stimmen 

Nein- 
Stimmen 

Sitzungsteil öffentlich 

x                         
 
 
 
Von der Festsetzung der neuen Richtwerte für die Berechnung der Mietobergrenzen ab 1.4.2006 
für die ARGE Fürth und Sozialamt Fürth nimmt der Beirat Kenntnis. 
 
Dem Finanz- und Verwaltungsausschuss wird empfohlen, dementsprechend zu beschließen. 

 

II. Eintrag in die Niederschrift SP-Nr.  

III. Ref. IV/SzA                zur Fertigung von Abdruck(en)  
mit Anlage für Ref. II/Käm, RpA, GST, ARGE Fürth, SzA/SGB XII 
 
ohne Anlage für D, Ref. IV 

 

Fürth, 10.2.2006 

_______________________________ 
Unterschrift der/des Vorsitzenden 

 


